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»Thema Mut zur Lücke

Wie man im ABU dem Aspekt Recht gerecht werden kann

Lieber nah ran als 
wolkige Schulbuchbeispiele

Text von Daniel Schmuki

Foto: Matterhorn

Die Lernenden verstehen die ge-
sellschaftsrelevanten	 juristischen	
Regeln. Sie identifizieren die die-

sen Regeln zugrunde liegenden Werte und 
Denkweisen und beurteilen deren Bedeu-
tung für die Gesellschaft, in der sie leben, 
auch unter historischer Perspektive.» 
Oder:	 «Die	 Lernenden	 identifizieren,	 re- 
          kons truieren und interpretieren die wich   -
tigen	 juristischen	 Informationen	 in	 Kon-
fliktsituationen. Sie entwickeln ihre Argu-
mentation, um die Situation zu beurteilen 
und entscheiden, ob es notwendig ist,  
einen Spezialisten beizuziehen.»
Solche Bildungsziele des Aspektes Recht 
finden sich im Rahmenlehrplan für den 
allgemein bildenden Unterricht (RLP). Wer 
sich von ihnen erschlagen fühlt, ist nicht 
alleine. Als ich zum ersten Mal mit ihnen 
konfrontiert wurde, hatte auch ich Beden-
ken. Nach einer intensiven Auseinander-
setzung mit den Lehrplan-Zielen des As-
pektes Recht kam ich aber zur Erkenntnis, 
dass die Latte zwar hoch liegt, die Stoss-
richtung aber richtig ist. 

die reAlität – und neue ziele 

Wollen wir die hochgesteckten Ziele auch 
nur annähernd erreichen, so zwingen uns 
die knappe Unterrichtszeit und die Hand-

lungsorientierung als zeitintensives didak-
tisches Leitprinzip, Abschied zu nehmen 
von dem inhaltlich sehr breiten, aber eher 
oberflächlichen Rechtskundeunterricht. 
Dieser dominiert den allgemein bildenden 
Unterricht an vielen Berufsfachschulen 
noch immer. Er zeichnet sich durch meist 
gleichförmige Aufgabenstellungen aus, die 
nur einen stereotypen Umgang mit den 
Lehrbuchsachverhalten zulassen – in der 
Regel muss für die Lösung dieser Kurzfälle 
in einem Lehrbuch oder in einem Geset-
zestext	 eine	 Information	 nachgeschlagen	
werden. Die Lernenden erarbeiten sich 
dabei eine gewisse (Schein-)Sicherheit in 
rechtlichen Fragen. Diese basiert aber auf 
wenig transferierbarem Wissen, das über-
dies	 einfach	 zu	 überprüfen	 ist.	 Ein	 Ver-
ständnis etwa für die «gesellschaftliche 
Bedeutung der rechtlichen Normen» (RLP) 
entwickeln die Lernenden dabei nicht und 
sie werden auch nicht in die Lage versetzt, 
«sozial akzeptable Lösungen für bestehen-
de Konflikte zu finden» (RLP).
Gerade im Aspekt Recht ist es deshalb un-
abdingbar, dass mit grossem Mut zur Lü-
cke	 und	 damit	 zur	 Exemplarität	 sowohl	
die Inhalte (Rechtsgebiete) als auch die 
Anzahl der zu bearbeitenden Fallbeispiele 
pro Rechtsgebiet reduziert werden. Die 
Tatsache, dass trotz des grossen Gewichts, 
welche der Aspekt Recht in den meisten 
Schullehrplänen hat, im ABU mindestens 
80% aller mehr oder weniger bedeutsamen 
Rechtsfragen ausgeblendet werden, sollte 

uns eine gewisse Lockerheit im Umgang 
mit der Forderung nach einer Reduktion 
der Inhalte geben.
Im Folgenden soll gezeigt werden, wie eine 
Reduktion begründet vorgenommen und 
wie die gewonnene Zeit vermehrt im Sinne 
des RLP eingesetzt werden kann. Dazu 
müssen wir den RLP genauer beleuchten.

der ASPekt recht im neuen rlP

Analysiert man den RLP, kann man drei 
Punkte unschwer feststellen:
•	 Nicht	 überraschend	 werden	 in	 den	

einzelnen Bildungszielen keine inhalt-
lichen	Vorgaben	(im	Sinne	von	Rechts-
gebieten) gemacht. Bei der Auswahl der 
Rechtsgebiete gibt es demnach einen 
grossen Handlungsspielraum. 

•	 Betrachtet	man	die	Bildungsziele	durch	
die	lernzieltaxonomische	Brille,	so	fällt	
auf, dass zwar die ganze Bandbreite 
der	 Taxonomiestufen	 abgedeckt	 wird,	
die mittleren und höheren Stufen aber 
übergewichtig vertreten sind. Die Aus-
einandersetzung der Lernenden mit den 
rechtlichen Unterrichtsgegenständen 
soll gemäss RLP also mehr auf die Tiefe 
und weniger auf die Breite ausgerichtet 
sein. 

«

Der neue Rahmenlehrplan ABU hat die Ziele im Aspekt Recht sehr hoch gesteckt. Wer Mut zur 

Lücke hat, wird gleich mehrfach belohnt: Die lebenspraktische Bedeutung des Unterrichts und 

das Verständnis der Lernenden für gesellschaftliche Phänomene nehmen zu. Dadurch können die 

Ziele des RLP erreicht werden. Zudem wird Raum für noch unterdotierte Aspekte geschaffen.

Bei der Auswahl der Rechtsgebiete 
gibt es einen grossen Handlungs-
spiel raum. Zudem sind alle 
Taxonomiestufen abgedeckt.

«

»
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➀ lebenspraktische 
Bedeutung / Betrof-
fenheit

hoch

hoch

hoch

hoch

mittel

gering-mittel
(Ø-Alter bei der Heirat 
lediger Personen in 
der Schweiz: ca. 30)

mittel-hoch

gering-mittel (abhän-
gig auch von der An-
zahl ausl. Lernender)

gering-mittel

hoch

zentrale
rechtsfiguren

Vertrag
Vertragsverletzung
Vertragliche Haftung
(Verzug, Mängel)

Arbeitsvertrag
Lehrvertrag
Treuepflicht
Lohn(fort)zahlungspflicht
fürsorgepflicht
kündigung

urteilsfähigkeit, Mündig-
keit, Handlungsfähigkeit, 
beschränkte Handlungs-
unfähigkeit

Versicherungsprinzip
Ausservertragliche Haf-
tung, Schaden, Verschul-
den, fahrlässigkeit, Sorg-
faltspflichten, urteilsfä-
higkeit (Deliktsfähigkeit), 
kausalhaftung, regress

Vorsatz, fahrlässigkeit,
Schuld: 
Vorwurf?

konkubinat
ehe

Mietvertrag, (Mängel-)
Haftung, kündigung

grundrechte
Verhältnismässigkeit

Juristische Person

nachdenken über das recht etc.
mögliche fragestellungen:

• Zusammenhang zwischen Vertragsfrei-
heit und Marktwirtschaft;
• grenzen der Vertragsfreiheit:
• Bedingung der gleichheit der Vertrag-
schliessenden erfüllt? gibt es ein recht 
des Stärkeren? Wann und wie sollen 
schwächere Vertragsparteien geschützt 
werden? 

• Zielkonflikte und -harmonien zwischen 
Arbeitgebenden und -nehmenden;
•grenzen der Vertragsfreiheit?
• Wie wird die schwächere Vertragspartei 
geschützt? 
• Hierarchie der rechtsquellen?
• Weshalb ist der  Lehrvertrag speziell 
ausgestaltet?

• unter welchen Voraussetzungen gilt 
jemand als urteilsfähig? Weshalb ist 
die urteilsfähigkeit eine unabdingbare 
Voraussetzung für den Abschluss von 
Verträgen? 

• Weshalb sind gewisse Versicherungen 
obligatorisch?
• risikogesellschaft?
• unter welchen Voraussetzungen muss 
man für einen Schaden haften?
• unter welchen Voraussetzungen ist man 
«schuld» im privatrechtlichen Sinne?

• Wann liegt eine strafrechtliche grenz- 
überschreitung vor, etwa im Sexualbereich 
oder bei körperverletzungen?
• Weshalb schreitet der Staat ein?
• unterschied zwischen Jugendstrafrecht 
und erwachsenenstrafrecht

• Wen schützt das familienrecht? 
• Womit? familienrechtliche rechte = 
Pflichten?

Zielkonflikte und Zielharmonien zwischen 
Mieterinnen und Vermieterinnen 

• Wovor sollen uns grundrechte schützen?
• unter welchen Voraussetzungen sind 
eingriffe in die grundrechte möglich?

• Weshalb räumt der gesetzgeber den 
Vereinen eine derart grosse gestaltungs-
freiheit ein? 

inhalte aus anderen Aspekten 
ermöglichen erst eine gesamt-
perspektive 

Wirtschaft: Marktwirtschaft, 
Preisbildung, Budget etc.
Politik: Liberalismus, gesetz-
gebung, Technik: kauf/Verkauf 
über neue informations- und 
kommunikationskanäle, iden-
tität/Soz.: konsumverhalten 
(geschichte)

Politik: gesetzgebung, interes-
sengruppen
Wirtschaft: Löhne, Arbeitslosig-
keit, Wirtschaftspolitik etc.

identität/ Soz.:
erwachsen werden

ethik: grenzen der Solidarität? 
identität /Soz.:
risikoverhalten 

ethik:
Strafrechtliche = ethische = 
moralische grenze?

Politik: Steuerpolitik
identität/ Soz.: rollenverständ-
nis, Partnerschaft, familie
(gender)

Wirtschaft: Wohnungsmarkt, 
Zinsen, Marktwirtschaft, 
Ökologie:  Boden, raumplanung

ethik: Menschenwürde
Wertekonflikte
(Verfahrens-)gerechtigkeit

Politik: 
Der Verein als interessengruppe 
/ Partei

gesamtbedeu-
tung ➀ + ➁

hoch
➀ hoch
➁ hoch

hoch
➀ hoch
➁ hoch

hoch
➀ hoch
➁ hoch

mittel-hoch 
➀ hoch
➁ mittel-hoch 
(falls Haft-
pflichtrecht 
nicht integriert 
wird: mittel)

mittel-hoch
➀ mittel
➁ hoch

mittel
➀ gering-mittel
➁ mittel

mittel 
➀ mittel-hoch
➁ gering-mittel 
(falls Arbeits-
recht bereits 
thematisiert 
wird: gering)

mittel
➀ gering-mittel
➁ hoch

mittel
➀ gering-mittel
➁ mittel

mittel / ➀ hoch
➁ gering

 
➁ Bedeutung für die Orientierung in der gesellschaft

Steuern sind m.e. im ABu vor allem unter wirtschaftlichen und evtl. ethischen gesichtspunkten zu erörtern.

aBBILDUng 1:  aUSLegeORDnUng ÜBeR D Ie  ReChtSgeBIete I m aBU-UnteRRI Cht
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•	 Die	 Kompetenzen	 der	 Lernenden,	 die	
gefördert werden sollen, beschränken 
sich nicht auf das inhaltlich-konkrete 
Lösen	von	einfachen	Rechtsfällen.	Viel-
mehr sollen auch methodische Fertig-
keiten und das Nachdenken über das 
Recht gefördert werden. Die Lernenden 
sollen sich etwa fragen, ob ihnen eine 
gesetzliche Regelung gerecht erscheint. 
Dies kann nur unter Einbezug weiterer 
Aspekte des Lernbereiches Gesellschaft 
(Ethik, Identität/Sozialisation, Wirt-
schaft etc.) gelingen.

Wegweisend ist zudem, dass der RLP von 
(rechtlichen) Situationen ausgeht, welche 
die Lernenden adäquat zu bewältigen ha-
ben. Solche realen Situationen (etwa ein 
Autounfall oder auch ein via Internet ge-
kauftes elektronisches Gerät, das nur ein-
geschränkt funktionstüchtig ist) zeichnen 
sich im Gegensatz zu einfachen Lehrbuch-
fällen	gerade	durch	ihre	Komplexität	aus.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus 
für den ABU? Wie sind die neuen Heraus-
forderungen zu bewältigen? Wie können 
wir den lebenspraktischen Teil des ABU 
in dieses Konzept integrieren? Meines Er-
achtens muss auf drei Ebenen angesetzt 
werden:
1. Ebene: Auswahl der Rechtsgebiete
2. Ebene: Fokussierung innerhalb der 

Rechtsgebiete auf einen oder zwei Ge-
sichtspunkte

3.	 Ebene:	 Verstärkter	 Einsatz	 von	 realen	
und	exemplarischen	Fallbeispielen

1. eBene:  
AuSWAhl der rechtSgeBiete

Die Auswahl der Inhalte muss sehr sorg-
fältig vorgenommen werden. Damit der 
Unterricht im Aspekt Recht mehr Tiefe 
erhält und die anderen Aspekte (Technolo-
gie, Kultur, Ökologie etc.) weniger an den 
Rand gedrängt werden, sollten wir uns ins-
gesamt getrauen, weniger Rechtsgebiete zu 
thematisieren. Die Auswahl muss gerade 
deswegen gut begründet sein. 
Der ABU will die Lernenden befähigen, 

die eher praktischen Seiten des Lebens 
zu bewältigen (Steuererklärung ausfüllen, 
Mängelrüge schreiben usw.). Zugleich hat 
der ABU das Ziel, gesellschaftliche Phäno-
mene den Lernenden verständlich zu ma-
chen: So werden etwa die Auswirkungen 
einer Rezession in den USA auf die Ler-
nenden thematisiert.
Diese zwei Hauptziele führen zu folgenden 
Kriterien zur Auswahl von Rechtsgebie-
ten: 
•	 Lebenspraktische	 Bedeutung	 (inkl.	 Be-

troffenheit): Die lebenspraktische Be-
deutung wird in der Tabelle mit «hoch» 
bewertet, wenn die Lernenden während 
ihrer Lehrzeit oder kurz danach sehr 
konkret auf die durch den ABU erhöhte 
Handlungsfähigkeit zurückgreifen kön-
nen oder müssen.

•	 Bedeutung	 für	 das	 Verständnis	 gesell-
schaftlicher	Phänomene	(Orientierung).	
Diese	Orientierung	wird	erreicht,	wenn	
folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 a) Zentrale Rechtsfiguren1 des   
 Schweizer Rechts sind betroffen;

 b) das Nachdenken über das Recht wird  
 ermöglicht;

 c) erst die Inhalte aus anderen Aspekten  
 er möglichen eine Gesamtperspektive.

In der links stehenden Tabelle werden 
typische SLP-Rechtsgebiete aus der deut-
schen Schweiz anhand der oben genann-
ten Kriterien beurteilt. Damit das oben 
formulierte Ziel (mehr Tiefe, mehr Raum 
für andere Aspekte) erreicht werden kann, 
sollten insgesamt nicht mehr als fünf der 
in der Tabelle aufgeführten Rechtsgebiete 
Eingang finden in den SLP für drei- resp. 
vierjährige	Lehren.	Das	Kaufrecht,	das	Ar-
beitsrecht und das Personenrecht erschei-

nen dabei aufgrund der hohen lebens-
praktischen	 und	 Orientierung	 stiftenden	
Bedeutung als zwingende Inhalte. Folgt 
man meinen Ausführungen, verbleiben 
demnach	 noch	 maximal	 zwei	 weitere	
Rechtsgebiete, die im ABU thematisiert 
werden können. Die Auslegeordnung (Ab-
bildung 1) kann eine begründete Auswahl 
erleichtern. 

Rechtsgebiet

kaufrecht

 
Arbeitsrecht

 
Personenrecht

Versicherungen und 
Haftpflichtrecht

(Jugend-)Strafrecht

familienrecht

Mietrecht 

grundrechte 

Verein

Steuern

Wichtige Gesichtspunkte (= mögliche Fokussierung)

Systematik; Zusammenhang Or BT - Or AT; grundsatz der Vertragsfreiheit; Schutz 
der konsumentenseite 

Ausgleich zwischen stärkerer und schwächerer Vertragspartei mittels zwingenden 
privatrechtlichen Vorschriften, gAV-recht und öffentlichem Arbeitsrecht

Handlungsfähigkeit

Zusammenhang: risiko - Prämienhöhe - Solidaritätsprinzip; Blickwinkel der ande-
ren Beteiligten? Verschulden

Strafrechtliche grenzüberschreitung

gleichberechtigung

Ausgleich zwischen stärkerer und schwächerer Vertragspartei, hoher Anteil zwin-
gendes recht

grundprinzipien rechtsstaatlichen Handelns (Legalitätsprinzip, Verhältnismässig-
keitsprinzip)

grosse gestaltungsfreiheit im Privatrecht

Steuergerechtigkeit

aBB.  2 :  w I ChtIge geS I ChtSpUnkte VeRSChIeDeneR ReChtSgeBIete

Reale Situationen (etwa ein Auto-
unfall) zeichnen sich im Gegensatz 
zu  einfachen Lehrbuchfällen gerade 
durch ihre Komplexität aus.

1 Rechtsfiguren wie die Haftung oder die Hand-
lungsfähigkeit sind Begriffe, die auf einem festen 
Gedankengebäude basieren, welches aus entspre-
chenden Gesetzesbestimmungen, Gerichtsurtei-
len (Rechtsprechung) und Expertenmeinungen 
(Lehre) besteht.

»Thema Mut zur Lücke

Wie man im ABU dem Aspekt Recht gerecht werden kann

»



28    Folio Nr. 6/ 08 

➂

➃

➀

➄

➁

»Thema Mut zur Lücke

Wie man im ABU dem Aspekt Recht gerecht werden kann

➀ ZgB 16 / ZgB 12: urteilsfähig ➞ schadenersatzpflichtig

➃ Zusätzlich präzisierende fragen: unter welchen Voraussetzungen ist jemand im privat-
rechtlichen Sinne «schuld»? Vorwurf? 
- Absicht / fahrlässigkeit (leichte, grobe)
- urteilsfähigkeit ➞ Man hat sich nicht so sorgfältig verhalten, wie es in der bestimmten 
Situation üblich ist.
Selbstverschulden der geschädigten Person? rechtsfolge?

➂ Zusätzlich erweiternde frage: unter welchen Voraussetzungen wird jemand für den Scha-
den einer anderen Person aufkommen? (gibt es einen Versicherungsschutz?)
Art. 41 Or:
- Schaden?
- Widerrechtlichkeit?
- Adäquater kausalzusammenhang (nur bei kognitiv starken klassen, sonst: weglassen)?
- Verschulden?

➄ Zusätzlich erweiternde frage: Wann wird eine strafrechtliche grenze überschritten?
Strafrechtliche Seite 
fahrlässige körperverletzung? fahrlässige Sachbeschädigung? 
➞ Ja! Begründung ➞ nein! kein Straftatbestand! unrecht der Tat ist in den  
 Augen des cH-gesetzgebers zu gering, als dass es unter   
 Strafe gestellt werden müsste 
 ➞ privatrechtliche Sanktion (Schadenersatz) reicht
Mögliche Sanktionen: 
- geldstrafe/Busse ➞ geht nicht an Opfer, sondern an den Staat ≠ privatrechtlicher Scha-
denersatz
- freiheitsstrafe

Abbildung 3: fachdidaktische reduktions- resp. erweiterungsmöglichkeiten
Reduktionsgrad ➀ = maximale Reduktion 
Reduktionsgrad ➄ = minimale Reduktionsstufe (= max. Erweiterung)
wobei der Reduktionsgrad ➀ leider allzu oft der klassischen ABU-Lehrbuchlösung entspricht!
Reduktionsgrad ➁ = ➀ + ein zusätzliches Element, welches präzisierend und/oder erweiternd wirkt
Reduktionsgrad ➂ = ➁ + ein zusätzliches Element, welches präzisierend und/oder erweiternd wirkt
usw.

➁ Zusätzlich präzisierende frage: unter welchen Voraussetzungen ist man urteilsfähig? 
Wenn man in der Lage ist, die konsequenzen der eigenen Handlungen abzuschätzen:  
intellektuell (kopf) / emotional (Bauch)

2. eBene:  
fokuSSierung innerhAlB der 
rechtSgeBiete
Innerhalb der ausgewählten Rechtsgebiete 
sollten ein oder zwei Gesichtspunkte im 
Vordergrund	 stehen.	 Gesetzliche	 Normen	
können dann stets darauf zurückgeführt, 
daraus abgeleitet oder daran gemessen 
werden. Die so verstandene Fokussierung 
orientiert sich an den Grundprinzipien des 
jeweiligen	Rechtsgebietes.

3. eBene:  
einSAtz von reAlen und exemPlA-
riSchen fAllBeiSPielen

Es ist notwendig, dass erheblich weniger 
Kurzfälle	bearbeitet	werden	als	in	der	jet-
zigen	Unterrichtspraxis.	Diejenigen	zuneh-
mend realen Fälle, die ausgewählt werden, 
weil sie die Fachstruktur ideal repräsentie-
ren	–	eben	exemplarisch	sind	–,	werden	da-
für vertiefter besprochen und zum Anlass 
genommen, rechtsmethodische Aspekte 
oder Fachstrukturen zu erarbeiten sowie 
etwa Fragen nach der gerechten Lösung 
oder den zuständigen Beratungsstellen zu 
erörtern. 
Im	ersten	Lehrjahr	kann	dabei	durchaus	an	
bisherige Methoden angeknüpft werden: 
Kurzfälle, die mit dem Auffinden einer 
Information gelöst werden können, eignen 
sich, ein Begriffswissen aufzubauen und 
rechtsmethodisch einen Einstieg zu fin-
den.	Denn:	Strukturiertes	Vorwissen	bleibt	
massgebend für das Gelingen von Lernpro-
zessen. Später sollten dann aber im Sinne 
des spiralförmigen Curriculums folgende 
Erweiterungen bedacht werden:
•	 Die	 rechtlichen	Methoden	werden	ver-

feinert.
•	 Rechtsfälle	 im	Sinne	von	 (realen)	Fall-

studien werden verstärkt in den Un-
terricht integriert und zu Ende gedacht 
(aussergerichtliche Einigungsmöglich-
keiten? Beratungsstellen? Prozessrecht-
liche Fragen? Kostenfragen? Eigenes 
Urteilsvermögen? Allgemeingültige 
Er kenntnisse? Zentrale Rechtsfiguren? 
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ÖKONOMIE IST SPANNEND: MOTIVIEREN SIE 
IHRE LERNENDEN MIT DEM ICONOMIX-AWARD!  
www.iconomix.ch

Verfassen Ihre Schülerinnen und Schüler selbstständige Arbeiten bzw. Vertiefungs-
arbeiten zu ökonomischen Themen? Dann motivieren Sie doch Ihre Lernenden, diese 
beim iconomix-Award der Schweizerischen Nationalbank einzureichen! Alle Teil-
nehmenden erhalten ein fachliches Feedback und können eine Einladung zum 
iconomix-Event und einen Award mit Preisgeld gewinnen. Nächster Einsendeschluss 
ist der 1. März 2009. Weitere Informationen unter www.iconomix.ch/de/contest.

Selbstständige 

Arbeit

Vertiefungs-arbeit

Schweizerische Nationalbank SNB

iconomix-Award

Börsenstrasse 15

Postfach 

CH-8022 Zürich

Betroffene Grundfrage des Rechts?). Da-
durch	 wird	 im	 exemplarischen	 Sinne	
einerseits der lebenspraktische Nutzen 
tatsächlich erhöht und andererseits ge-
sellschaftliche	Orientierung	gestiftet.	

•	 Die	 Rolle	 der	 Lehrperson	 muss	 sich	
teilweise	wandeln:	Von	der	Wahrheits-
vermittlerin zur «Wahrheitsmitsuchen-
den», die aber hinsichtlich der Prozess-
organisation der Informationssuche ein 
Profi ist.

Insgesamt ist auf der dritten Ebene Fol-
gendes wünschenswert: Weniger klein-
schrittiges, durch Fragen und Lernpro-
gramme gesteuertes Lernen, dafür mehr 
kompetenzorientiertes, durch anspruchs-

volle Aufgaben und Aufträge arrangiertes 
Lernen. Ziel ist es, Kompetenzen aufzubau-
en. Diese ermöglichen es den Lernenden, 
Informationen selbständig zu finden, zu 
verarbeiten, in bestehende Strukturen ein-
zuordnen und nicht zuletzt den ganzen 
Prozess zu reflektieren. In einem kom-
petenzorientierten Unterricht reduzie-
ren Lehrpersonen die Fallbeispiele (und 
korrespondierende Aufträge oder Fragen) 
nicht stets fachdidaktisch derart, dass die 
Musterlösungen aus einer Information 
oder einem Begriff bestehen. Fallbeispiele 
sollten vielmehr vermehrt als Fallstudien 
verstanden werden, die mit Hilfe der ge-
eigneten Ratgeberliteratur und der Geset-

zestexte	 von	 den	 Lernenden	 bearbeitet	
werden.	 In	 Abhängigkeit	 der	 Vorausset-
zungen der Lernenden müssen deshalb in-
nerhalb der Lehrzeit die fachdidaktischen 
Reduktionsgrade variiert werden. Kon-
kret bedeutet dies, dass man neben realen 
Fallbeispielen (Situationen), die etwa die 
Lernenden einbringen, durchaus auf Lehr-
buchbeispiele zurückgreifen kann. Diese 
sollten aber entsprechend ihrer durchaus 
vorhandenen	 Komplexität	 eingesetzt	 wer-
den, indem Aufträge und – möglicherwei-
se offene – Lösungen auf Ebenen mit einem 
geringeren Reduktionsgrad (Abbildung 3) 
angesiedelt sind. 

Anzeige




